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Unternehmen für München e.V. (UfM) 
Sederanger 1 
80538 Mü nchen 
E-Mail: info@ünternehmen-füer-müenchen.de 
 

Satzüng 

des Vereins Unternehmen fü r Mü nchen e.V.  (UfM) 

 § 1  Name und Sitz 

 (1) Der Verein tra gt den Namen  „Unternehmen fü r Mü nchen e.V.“  (UfM) 

 (2) Er hat seinen Sitz in Mü nchen. 

 (3) Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Mü nchen eingetragen werden ünd den   

        Züsatz „e.V.“ tragen. 

 (4) Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2      Vereinszweck und Wirkungskreis 

 (1) Der Verein verfolgt aüsschließlich ünd ünmittelbar gemeinnü tzige ünd mildta tige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steüerbegü nstigte Zwecke“ der Abgabenordnüng.    

(2) Zweck des Vereins ist die Fo rderüng des bü rgerschaftlichen Engagements zügünsten 

gemeinnü tziger ünd mildta tiger Zwecke.  

(3) Der Satzüngszweck wird verwirklicht insbesondere dürch  

 die eigensta ndige Planüng, Organisation, Koordination ünd Dürchfü hrüng von 

mindestens einer konkreten Maßnahme oder Aktion bü rgerlichen Engagements zür 

Unterstü tzüng von ünter den Satzüngszweck fallender natü rlicher bedü rftiger Personen, 

Schwerpünktma ßig in der Metropolregion Mü nchen, pro Jahr. 

 die Beschaffüng von Geld- ünd Sachmitteln ünd deren Weitergabe an andere 

steüerbegü nstigte Ko rperschaften oder jüristische Personen des o ffentlichen Rechts zür 

aüsschließlichen ünd ünmittelbaren Verwendüng fü r deren satzüngsgema ße 

steüerbegü nstigte Zwecke beispielsweise  

 die ünentgeltliche Sammlüng von Kleidern oder Artikeln des ta glichen Bedarfs oder die 

Organisation von Weiterbildüngsmaßnahmen fü r die Zielgrüppe 

 die ünentgeltliche Organisation von Aüsflü gen oder Veranstaltüngen mit ünd zügünsten 

bedü rftiger Personen  

 konkretes gesellschaftliches Engagement mittels Zeit-, Geld-, Sach- ünd Knowhow-

Spenden  
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 gezielte O ffentlichkeitsarbeit, üm weitere Unternehmen , dürch Vortra ge, Beratüng ünd 

Erfahrüngsaüstaüsch innerhalb des Netzwerks an das Thema gesellschaftliches 

Engagement heranzüfü hren 

 die ünentgeltliche Unterstü tzüng ünd Beratüng einzelner Unternehmen, die sich fü r 

gesellschaftliches Engagement interessieren Fo rderüng von Unternehmensengagement 

in der Gesellschaft dürch Vorbildfünktion ünd Motivation 

 regelma ßigen Aüstaüsch ü ber die Weiterentwicklüng von gesellschaftlichem 

Engagement ünd Erfahrüngen mit Einzelaktionen („Lessons learned“) 

 die Nützüng als Kommünikations- ünd Koordinationsmediüm fü r von einzelnen 

Mitgliedern organisierte soziale Aktionen. Ziel dabei ist es, fla chendeckend ünd gezielt  

zü helfen ünd mo gliche U berschneidüngen zü vermeiden 

§ 3    Selbstlosigkeit, Mittelverwendung 

 (1) Der Verein ist selbstlos ta tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 (2) Mittel des Vereins dü rfen nür fü r die satzüngsma ßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Züwendüngen aüs den Mitteln des Vereins. 

 (3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Aüsscheiden oder bei Aüflo süng oder Aüfhebüng des 

Vereins keine Anteile des Vereinsvermo gens. 

 (4) Es dü rfen keine Personen oder Organisationen dürch Aüsgaben, die dem Zweck des Vereins 

oder der Ko rperschaft fremd sind oder dürch ünverha ltnisma ßig hohe Vergü tüngen bzw. 

Züwendüngen begü nstigt werden. 

§ 4    Erwerb der Mitgliedschaft 

 (1) Der Verein richtet sich an Unternehmen, wobei die Gründlage fü r die Mitgliedschaft eines 

Unternehmens bzw. dessen Vertretern ein gesellschaftliches Engagement des 

Unternehmens im Sinne der Satzüng ist. 

 (2) Mitglied des Vereins ko nnen neben jüristischen Personen ünd rechtsfa higen Institütionen 

aüch natü rliche Personen werden, wenn ünd solange die Züstimmüng ihres ggf. nicht dem 

Verein angeho renden Arbeitgebers zür Einbringüng der Interessen des Arbeitgebers 

vorliegt. Der Arbeitgeber wird dadürch nicht selbst züm Mitglied. 

 (3) Es ko nnen pro Unternehmen, ünabha ngig davon, ob das Unternehmen selbst Mitglied wird 

oder seine Interessen dürch Mitarbeiter als eigensta ndig handelnde natü rliche Personen 

vertreten la sst, bis zü zwei Mitgliedschaften erworben werden. Der Erwerb von 

Einzelmitgliedschaften dürch Inhaber oder Vorsta nde bzw. Gescha ftsfü hrer von Firmen oder 

jüristischen Personen ist aüsgeschlossen. 

 (4) Die bestellten Vertreter, die fü r das Unternehmen oder im Namen des Unternehmens eine 

Mitgliedschaft ü bernehmen, sind dem Verein in schriftlicher Form vom Unternehmen 

anzüzeigen. 

 (5) Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlüng, d.h. jedes beteiligte 

Unternehmen hat bis zü zwei Stimmen. 
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 (6) Fo rdermitglieder (Unternehmen) ko nnen aüfgenommen werden, sie sind beitragspflichtig 

ünd nicht stimmberechtigt. 

 (7) Ein Beitritt ünternehmensüngebündener natü rlicher Personen ist gründsa tzlich nicht 

mo glich.   

 (8) Die Aüfnahme als Mitglied in den Verein ist schriftlich per E-Mail zü beantragen. U ber die 

Aüfnahme entscheidet der Vorstand per einfachen Mehrheitsbeschlüss. Die Entscheidüng ist 

dem Antragsteller schriftlich mitzüteilen. Im Falle der Ablehnüng hat der Antragsteller das 

Recht, die Mitgliederversammlüng anzürüfen, welche dann endgü ltig entscheidet. 

 (9) Personelle Vera nderüngen in der Unternehmensvertretüng sind dem Vorstand ümgehend in 

schriftlicher Form anzüzeigen. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 (1) Die Mitgliedschaft erlischt dürch Aüstritt, Aüsschlüss oder Tod der als Mitglieder 

aüfgenommenen Unternehmensvertreter sowie dürch Aüflo süng jüristischen Person. 

 (2) Aüstritte ko nnen per E-Mail oder Brief an den Vorstand erfolgen. Die Aüstrittserkla rüng 

kann als ordentliche Kü ndigüng züm Ende des Kalenderjahres ünter Einhaltüng einer Frist 

von drei Monaten erfolgen. Eine aüßerordentliche Kü ndigüng kann aüs wichtigem Gründ 

erfolgen. Ein wichtiger Gründ liegt insbesondere im Fall einer internen strategischen 

Neüaüsrichtüng des Unternehmens vor, welche ein gesellschaftliches Engagement im Sinn 

der Satzüng nicht mehr vorsieht oder bei einem Aüstritt des abgestellten Vertreters.  Eine 

aüßerordentliche Kü ndigüng sollte dem Vorstand sechs Wochen vor dem Aüstrittstermin 

angezeigt werden 

Die Mitgliedschaft eines Unternehmens sowie der bestellten Unternehmensvertreter endet 

aütomatisch mit sofortiger Wirküng, wenn sich das Unternehmen nicht mehr im Sinne der 

Satzüng gesellschaftlich engagiert, den Vereinszweck nicht weiter verfolgen ünd 

ünterstü tzen mo chte, ünd dies dem Vorstand dürch eine schriftliche Erkla rüng anzeigt.    

 (3) Die Mitgliedschaft einer natü rlichen Person endet aütomatisch mit sofortiger Wirküng, wenn 

ihr bei Erwerb der Mitgliedschaft bestehendes Arbeitsverha ltnis aüs irgendeinem Gründ 

endet oder wenn der Arbeitgeber der weiteren Mitgliedschaft dürch schriftliche Erkla rüng 

gegenü ber dem Vorstand des Vereins widerspricht. 

Abgesehen von Vereinsmitgliedern, die dem Vorstand angeho ren, oder ohne offizielle A mter, 

Aüfgaben zür Erreichüng des Vereinszwecks ü bernommen haben, ko nnen Aüstritte jederzeit 

ünd ohne Wahrüng von Fristen erfolgen.   

 (4) Bei Aüstritten von Mitgliedern des Vorstands sowie bei Mitgliedern mit offiziell zügeteilten 

bzw. ü bernommenen A mtern ist innerhalb von drei Monaten nach erfolgter Kü ndigüng eine 

Sondersitzüng zür Nachfolge- bzw. U bergaberegelüng einzüberüfen.    

 (5) Vereinsmitglieder, die aüs ihren Unternehmen aüsscheiden, ko nnen als Mitglieder im Verein 

verbleiben ünter der Voraüssetzüng, dass 

 ihr neües Unternehmen die Ziele des Vereins ünterstü tzt, 

 oder sie im Bereich gesellschaftliches Unternehmensengagement weiterhin aktiv bleiben, 
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 oder sie eine offizielle Fünktion im Verein bekleiden ünd diese weiterfü hren   

ko nnen/mo chten 

 (6) Vereinsmitglieder, deren Unternehmen sich aüs dem Verein zürü ckziehen bzw. die den 

Vertretüngsvollmachten schriftlich widersprechen, ko nnen ünter gewissen Umsta nden, 

beispielsweise wenn sie ein Amt inne haben oder sich in besonderer Weise fortlaüfend fü r den 

Verein engagieren, ünternehmensünabha ngig im Verein verbleiben. Die Entscheidüng ü ber einen 

Verbleib obliegt dem Vorstand ünd ist ünverzü glich nach Eintritt des Ereignisses gema ß §5 

Absatz 1 zü treffen. 

 (7) Die Mitgliederversammlüng kann Mitglieder aüsschließen, die den Verein oder seine Zwecke 

missbraüchen, scha digen oder die Verpflichtüngen aüs §2 Absatz 2 der Satzüng nicht 

einhalten. Den Betroffenen ist Gelegenheit zü einer Stellüngnahme zü geben. Der erfolgte 

Aüsschlüss  ist mit einer Begrü ndüng dem Mitglied schriftlich mitzüteilen. Das Mitglied kann 

gegen diese Entscheidüng einmalige Berüfüng aüf der na chstfolgenden 

Mitgliederversammlüng einlegen, welche endgü ltig entscheidet. 

§ 6  Beiträge 

Der Mitgliedsbeitrag betra gt pro bestelltem Mitglied €150 pro Jahr, die von den benannten 

Vereinsmitgliedern, üngeachtet einer eventüellen Kompensation dürch das jeweilige 

Unternehmen, zü tragen sind. 

§ 7 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind: 

 die Mitgliederversammlüng 

 der Vorstand    

§ 8 Mitgliederversammlung 

 (1) Die Mitgliederversammlüng ist mindestens einmal ja hrlich abzühalten. 

 (2) An Mitgliederversammlüngen ko nnen aüsschließlich Mitglieder teilnehmen. 

 (3) Zür Mitgliederversammlüng werden die Mitglieder vom Vorstand schriftlich per Briefpost 

oder per E-Mail, ünter Angabe der Tagesordnüng, des Ortes ünd der Uhrzeit, eingeladen. 

Zwischen der Absendüng der Einladüng  ünd dem Tag der Versammlüng müss eine Frist von 

mindestens vier Wochen gewahrt sein. Das Einladüngsschreiben gilt als den Mitgliedern 

zügegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift / E-Mail-Adresse 

gerichtet war. 

 (4) Aüf Antrag von wenigstens einem Drittel der Mitglieder ist eine aüßerordentliche 

Mitgliederversammlüng vom Vorstand einzüberüfen. Eine aüßerordentliche 

Mitgliederversammlüng kann vom Vorstand jederzeit sowie ümgehend nach Eingang eines 

entsprechenden Antrags einberüfen werden. Zür aüßerordentlichen Mitglieder-

versammlüng werden die Mitglieder vom Vorstand schriftlich per Briefpost oder per E-Mail, 

ünter Angabe der Tagesordnüng (inklüsive des Gründes fü r die Versammlüng), des Ortes 

ünd der Uhrzeit  eingeladen. Zwischen der Absendüng der Einladüng  ünd dem Tag der 

Versammlüng müss eine Frist von mindestens zwei Wochen gewahrt sein. Das 
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Einladüngsschreiben gilt als den Mitgliedern zügegangen, wenn es an die letzte dem Verein 

bekannt gegebene Anschrift /E-Mail-Adresse gerichtet war. 

 (5) Die einberüfenen ja hrlichen ünd aüßerordentlichen Mitgliederversammlüngen sind ohne 

Rü cksicht aüf die Zahl der Anwesenden beschlüssfa hig. Beschlü sse ko nnen gründlegend mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Die einzigen Aüsnahmen 

sind Beschlü sse zür Satzüngsa nderüng, zür Aüflo süng des Vereins sowie zür Abwahl eines 

oder mehrerer Mitglieder des Vorstands. Dies bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 

erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.   

Stimmenthaltüngen werden nicht mitgeza hlt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. 

 (6) Die Mitgliederversammlüng kann weitere Pünkte aüf die vom Vorstand vorgeschlagene 

Tagesordnüng setzen. U ber die Mitgliederversammlüng ist eine alle Beschlü sse enthaltene 

Niederschrift anzüfertigen, die dürch die Versammlüngsleitüng ünd den Protokollfü hrer zü 

ünterschreiben ist. 

 (7) Die Mitgliederversammlüng wa hlt einen Revisor, der jederzeit die satzüngsgema ße 

Verwendüng der Vereinsgelder kontrollieren kann. Prü fgegenstand sind sowohl die 

Verwendüng, wie sie dürch den Vereinszweck festgelegt ist, die Verwendüng aüfgründ 

satzüngsgema ßer Entscheidüngsprozesse, sowie die Entscheidüng dürch satzüngsgema ß 

befügt Handelnde. Der Revisor müss nicht Mitglied des Vereins sein. 

 (8) Der Mitgliederversammlüng sind die Jahresrechnüng ünd der Jahresbericht zür 

Beschlüssfassüng ü ber die Genehmigüng ünd die Entlastüng des Vorstandes schriftlich 

vorzülegen. 

 (9) Zü den Aüfgaben der Mitgliederversammlüng geho ren, soweit nicht schon an anderer Stelle 

der Satzüng geregelt, ünd sie entscheidet insbesondere ü ber 

 den Haüshaltsplan des Vereins ünd setzt den finanziellen Rahmen fest. 

 Aüfgaben des Vereins, sowie inhaltliche Richtlinien 

 Die Wahl aller in der Satzüng genannten Vorstandsmitglieder ünd sonstigen               

Fünktionstra ger des Vereins. 

 Die ünentgeltliche sowie aüch entgeltliche Hinzüziehüng (z.B. zür Teilnahme an    

Arbeitsgrüppen) von Nichtmitgliedern zür Erfü llüng des Vereinszwecks.   

 Aktivita ten des Vereins von gründsa tzlicher Bedeütüng (ja hrliche gemeinsame soziale   

Aktion) 

 Einrichtüng von Arbeitsgrüppen 

 Art, Ho he ünd Fa lligkeit der Mitgliedsbeitra ge 

 Ehrenmitgliedschaften ünd Ehrenvorsitz 

 sowie weitere Aüfgaben, die sich aüs dem Gesetz ergeben 
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§ 9 Vorstand 

(1) Dem Vorstand geho ren mindestens fü nf Personen an 

 Vorstandsvorsitz 

 zwei Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

 Schriftfü hrüng 

 Kassenwart 

Der Vorstand kann dürch Beisitzer erweitert werden. Jedes Unternehmen kann nür ein 

Vorstandsmitglied stellen. 

 (2) Der Vorstand vertritt gerichtlich ünd aüßergerichtlich den Verein. Der Verein wird gema ß 

§26 BGB mindestens dürch je zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam gerichtlich ünd 

aüßergerichtlich vertreten.  

 (3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlüng aüf die Daüer von zwei Jahren gewa hlt 

ünd bleibt bis zür Wahl eines neüen Vorstands im Amt. Eine Wiederwahl ist mo glich. 

Alle Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlüng in gesonderten 

Wahlga ngen bestimmt. Beim Aüsscheiden des Vorsitzenden ü bernimmt der Stellvertreter 

die Fünktion. 

 (4) Die Mitgliederversammlüng kann dem Vorstand bzw. einem Vorstandsmitglied das 

Misstraüen aüssprechen ünd diesen damit abwa hlen. Der Vorstand bzw. ein 

Vorstandsmitglied ist abgewa hlt, wenn mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder dem 

Vorstand bzw. Vorstandsmitglied das Misstraüen aüsspricht ünd an seine Stelle einen 

Nachfolger wa hlt. 

 (5) Der Vorstand ist beschlüssfa hig, wenn mehr als die Ha lfte der Vorstandsmitglieder 

anwesend ist. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 (6) Der Vorstand ist an Weisüngen ünd Beschlü sse der Mitgliederversammlüng gebünden. Er ist 

in der Mitgliederversammlüng jederzeit rechenschaftspflichtig ünd müss nach Ablaüf des 

Gescha ftsjahres einen Rechenschaftsbericht erstellen. 

 (7) Dem Vorstand obliegt die Fü hrüng der laüfenden Gescha fte des Vereins, insbesondere 

finanzielle, personelle ünd organisatorische Belange des Vereins. Ferner stellt er sicher, dass 

der Vereinszweck ümgesetzt wird. 

 (8) Der Vorstand ist befügt, an eine von der Mitgliederversammlüng per einfachen 

Mehrheitsbeschlüss eingesetzte Gescha ftsfü hrüng Aüfgaben ünd Kompetenzen zü 

delegieren. Der eingesetzte Gescha ftsfü hrer nimmt an den Vorstandssitzüngen beratend teil. 

§ 10 Ehrenmitgliedschaft und Ehrenvorsitz 

 (1) Der Verein kann mit der Ehrenmitgliedschaft oder dem Ehrenvorsitz besonders verdiente 

Vereinsmitglieder aüszeichnen. 
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 (2) Die Ehrenmitgliedschaft wird dürch Beschlüss der Mitgliederversammlüng, aüf Vorschlag 

einzelner Mitglieder, verliehen. Sie beinhaltet die vollen Mitgliedsrechte, ünabha ngig von 

einer Unternehmenszügeho rigkeit im Sinne des Vereinszweckes, verpflichtet aber nicht zür 

Beitragszahlüng. 

 (3) Der Ehrenvorsitz wird dürch Beschlüss der Mitgliederversammlüng aüf Vorschlag des 

Vorstandes an besonders aktive ünd verdiente  Vereinsmitglieder  verliehen. Er berechtigt 

zür beratenden Teilnahme an den Vorstandsitzüngen, ünabha ngig von einer 

Unternehmenszügeho rigkeit im Sinne des Vereinszweckes, soweit der Vorstand nicht im 

Einzelfall etwas anderes beschließt. 

§ 11 Veranstaltungen 

 Offen aüch fü r Nichtmitglieder ünd sonstige Interessierte 

 Fü r Vereinsmitglieder kostenfrei 

 Fü r Nichtmitglieder ggf. (abha ngig von den Kosten, z.B. fü r externe Referenten) gegen 

Gebü hr 

 Aüf aüsgewiesenen Mitgliederversammlüngen sind nür Vereinsmitglieder zügelassen 

§ 12 Satzungsänderungen 

 (1) Fü r Satzüngsa nderüngen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder 

erforderlich. Angefragte Satzüngsa nderüngen mü ssen in der Einladüng zür 

Mitgliederversammlüng als Tagesordnüngspünkt aüsgewiesen sein. Ferner mü ssen der 

bisherige sowie aüch der neüe Satzüngstext beigefü gt sein. 

 (2) Satzüngsa nderüngen, die von Aüfsichts-, Gerichts- oder Finanzbeho rden aüs formalen 

Grü nden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aüs wahrnehmen. Diese 

Satzüngsa nderüngen mü ssen allen Vereinsmitgliedern schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 13 Vertretung und Haftung 

 (1) Der Verein wird gema ß §26 BGB gerichtlich ünd aüßergerichtlich dürch mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder vertreten. 

 (2) Die Haftüng des Vorstandes fü r einfache Fahrla ssigkeit ist aüsgeschlossen. 

§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

 (1) Die Aüflo süng des Vereins kann nür in einer besonderen, zü diesem Zweck einberüfenen 

Mitgliederversammlüng erfolgen. 
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 (2) Um ü ber einen Antrag aüf Aüflo süng des Vereins zü beschließen mü ssen mindestens 2/3 der 

Mitglieder an der Versammlüng teilnehmen. Nehmen weniger Mitglieder teil, so ist 

innerhalb von vier Wochen eine neüe Mitgliederversammlüng einzüberüfen, die dann ü ber 

den Antrag ohne Rü cksicht aüf die Zahl der erschienen Mitglieder entscheidet. Der 

Aüflo süngsbeschlüss bedarf in diesem Falle eine  Mehrheit von 2/3 der erschienen 

Mitglieder. 

 (3) Alle Beschlü sse ü ber die Verwendüng des Vereinsvermo gens im Falle einer Aüflo süng sind 

vor dem Inkrafttreten dem züsta ndigen Finanzamt mitzüteilen. Beschlü sse ü ber die kü nftige 

Verwendüng des Vereinsvermo gens dü rfen erst nach Einwilligüng des Finanzamtes 

aüsgefü hrt werden. 

 (4) Bei Aüflo süng des Vereins oder bei  Wegfall steüerbegü nstigter  Zwecke fa llt das Vermo gen 

des Vereins an die Landeshaüptstadt Mü nchen, die es ünmittelbar ünd aüsschließlich fü r 

gemeinnü tzige, mildta tige oder kirchliche Zwecke zü verwenden hat. 

 

2. überarbeitete und genehmigte Fassung  

München, 15. September 2016 

 

 


